
8

Donnerstag, 30. April 2020

nennen Sie einen Tag im Mai, an 
dem jedes Jahr nicht gearbeitet 
wird. Klar: Am »Tag der Arbeit«. 
Im ganzen April fällt kein Tropfen 
Wasser, was für die Natur unbe-
dingt notwendig gewesen wäre. 
Pünktlich zum 1. Mai – dem Wan-
dertag schlechthin – wird es laut 
Wettervorhersage wechselhaft 
und windig. Kann man sich denn 

überhaupt noch auf etwas verlassen? Es heißt zwar: 
Keine Regel ohne Ausnahme. Dieses Kalenderjahr 
scheint aber insgesamt das Jahr der Ausnahmen zu 
werden.  
Die für den 20. April geplante Gemeinderatssitzung 
haben wir um 2 Wochen verschoben. Ab Mai wollen 
wir wieder in den normalen Sitzungsmodus zurück-
kehren. Ein Stück Normalität in schwierigen Zeiten. 
Durch die Umstellung auf das neue Haushaltsrecht 
(kaufmännische Buchführung für öffentliche Haushal-
te) und aufgrund der vielen Sitzungen zur Erstellung 
des Haushaltes sind wir etwas spät dran. Als hätten 
wir die Krise vorausgeahnt, können wir mit einer Ände-
rung bei den Kreditaufnahmen das Jahr wahrschein-
lich einigermaßen überbrücken. Wichtig ist die Fort-
führung der kommunalen Investitionen. Sie sollen 
möglichst nicht gekürzt und nicht mit einer Haushalts-

sperre versehen werden. Ansonsten fehlen dem 
Handwerk und den vielen mittelständischen Unter-
nehmen wichtige Aufträge. Das wäre in der jetzigen 
Situation zusätzliches Gift für die Wirtschaft.  
Andererseits trifft die Corona-Krise den städtischen 
Haushalt mit voller Wucht. Wir gehen davon aus, dass 
uns bis Ende 2020 erhebliche Einnahmen in unserem 
Haushalt fehlen werden. Wir – die Städte und Gemein-
den – sind direkt von der Krise betroffen und gleich-
zeitig die unterste Verwaltungsbehörde im Land. Wir 
müssen im laufenden Haushalt bei den Personal-, 
Sach- und Unterhaltungskosten sparen wo es nur 
geht. Noch ist völlig unklar, wie wir Städte für unsere 
Aufgabenerledigung eine finanzielle Unterstützung 
vom Land oder vom Bund erhalten. Vieles muss auf 
den Prüfstand. Es kommen schwere Zeiten auf uns zu.  
Dennoch sehen wir mit voller Zuversicht in die Zukunft 
und machen gemeinsam das Beste aus dieser Situa-
tion. Nur so können wir die Chancen erkennen, die  
auf uns warten. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen  
einen schönen 1. Mai-Feiertag und ein schönes 
Wochen ende.  
Bleiben Sie gesund und zuversichtlich. Richten wir ge-
meinsam den Blick nach vorne. Alles wird gut, wenn 
jeder seinen Teil dazu beiträgt. Davon bin ich fest 
überzeugt.

Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger,

AAmmttll iicchhee  BBeekkaannnnttmmaacchhuunnggeenn  

ZELL A.H. 
Verantwortlich: Bürgermeister Günter Pfundstein

Aus dem Rathaus

Öffentliche Sitzung des Gemeinderats 
Am Montag, den 04.05.2020, um 18.30 Uhr findet in Zell am 
Harmersbach, Kulturzentrum »Obere Fabrik«, großer Saal, eine 
öffentliche Sitzung des Gemeinderats statt.  
Hierzu ist die Einwohnerschaft herzlich eingeladen.  
Tagesordnung: 
1.     Bürgerfrageviertelstunde 
1.1   Bekanntgabe nichtöffentlicher Beschlüsse 
2.     Haushaltsplan/Wirtschaftspläne für das Jahr 2020 

3.     Stadtwald: Bewirtschaftungsplan 2020 – Planzahlen 
3.1   Stadtwald: Bewirtschaftungsplan 2019 – Abrechnung 
4.     Betriebsführung und Wartungsvertrag für die Straßenbe-

leuchtung 
5.      Antrag auf Änderung der Abrundungssatzung „Vorder-

hambach“ und Zustimmung der Gemeinde gemäß § 65 
Absatz 3 Wassergesetz in Verbindung mit § 78 Absatz 5 
Wasserhaushaltsgesetz/Bauvoranfrage zum Neubau von 
2 Wohnhäusern mit insgesamt 20 Wohnungen, 22 Tief -
garagenstellplätzen und 11 oberirdischen Kfz-Stellplätzen 
auf Grundstück Flurstück-Nr. 687/4, Hauptstr. 217a + 217b 

6.     Freiwillige Feuerwehr 
        Bestellung des Abteilungskommandanten  

Unterharmersbach 
7.     Bekanntgaben und Verschiedenes  
Bürgermeisteramt,  
Hauptamt

Gemeinderat

 
Herzlichst Ihr 

Günter Pfundstein, Bürgermeister 
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ZELL AM HARMERSBACH 
• Rathaus Zell am Harmersbach 
  Hauptstr. 19, 77736 Zell am Harmersbach 
  Telefon: 07835/63 69-0 
  Internet: www.zell.de 
  E-Mail: stadtverwaltung@zell.de 

 
  Öffnungszeiten: 
  Mo. – Fr.:       8.30 – 12.30 Uhr 
  Mo. u. Di.:    14.00 – 16.00 Uhr 
  Mittwochnachmittag geschlossen 
  Do.:             14.00 – 18.00 Uhr 
  Sa.:               9.00 – 12.00 Uhr (nur das Bürgerbüro) 

• Bürgermeister Günter Pfundstein 
  Jederzeit nach telefonischer Verein barung. Sekretariat:  
Tel. 07835/6369-23 oder 07835/6369-18 oder 07835/6369-60 
(nach Dienstschluss). 

• Hauptamt 
  Tel. 63 69-22 od. 63 69-23, E-Mail: stadtverwaltung@zell.de 

  Standesamt/Friedhofsverwaltung 
  Tel. 63 69-41, E-Mail: mueller@zell.de 

  Bürgerbüro 
  Tel. 63 69-20, E-Mail: buergerbuero@zell.de 

  Ordnungsamt  
  Öffnungszeiten: Mo. – Fr. 8.30 – 12.30 Uhr 
  Tel. 63 69-33, E-Mail: bruder@zell.de 

  Rentenangelegenheiten / Gewerbe 
  Tel. 63 69-32, E-Mail: hug-schneider@zell.de 

• Grundbuch-Einsichtstelle  
Öffnungszeit: Donnerstag: 15.30 – 17.30 Uhr 
Tel. 6369-42, E-Mail: hiss@zell.de 

• Rechnungsamt  
  Tel. 63 69-24, E-Mail: rechnungsamt@zell.de 

  Stadtkasse 
  Tel. 63 69-37, E-Mail: stadtkasse@zell.de 

• Stadtbauamt 
  Tel. 63 69-27, Fax 63 69-56, E-Mail: bauamt@zell.de 

• Baurechtsamt 
  Untere Baurechtsbehörde, Tel. 63 69-54, Fax 63 69-56, 
E-Mail: baurechtsamt@zell.de oder wiegert@zell.de    

  Sprechzeiten Stadtbauamt / Untere Baurechtsbehörde: 
  Mo., Di., Do., Fr.     8.30 – 12.30 Uhr 
  Do.nachmittag       14.00 – 18.00 Uhr 

• Tourist-Information 
  Öffnungszeiten (November bis April):  

Mo. – Fr. 9 – 12.30 Uhr und Mo., Di., Do. 14 – 17 Uhr;  
  Tel. 63 69-47, Fax 63 69-46, E-Mail: tourist-info@zell.de 
  Familienbad, Telefon 5 45 44 

• Wassermeister 
  Tel.: 0 78 35/6 30 98 25, E-Mail: wassermeister@zell.de 

• Betriebshof 
  Tel.: 0 78 35/5 44 36, E-Mail: Betriebshof@zell.de 

• Gärtnerei 
  Tel.: 0 78 35/6 30 98 24, E-Mail: Gaertnerei@zell.de

• Forstrevier Zell am Harmersbach 
  Revierleiter: Klaus Pfundstein 
  Tel.: 0 78 35/54 77 53, Fax: 0 78 35/63 06 60, 
  Mobil: 01 75/222 49 24, E-Mail: klaus.pfundstein@ortenaukreis.de 

• Amtsgericht Achern Grundbuchamt 
  Rathausplatz 4, 77855 Achern, Tel. 07841/6733-02, 
  E-Mail: poststelle@gbaachern.justiz.bwl.de, 
  www.amtsgericht-achern.de 

• Energieberatung/Informationen 
  Ortenauer Energieagentur GmbH 
  Wasserstr. 17, 77652 Offenburg, Tel. 07 81/92 46 19-0, 
  www.ortenauer-energieagentur.de, 
  info@ortenauer-energieagentur.de; 1. Beratung kostenlos 

• Bezirksschornsteinfeger: 
  Andreas Wurz, Hauptstr. 175, 77736 Zell am Harmersbach, 
  Tel.-Nr. 07835/4261012, E-Mail: andreas-wurz@t-online.de 
  Alexander Jungmann, Wasserstraße 15, 77749 Hohberg, 
  Handy: 0151/67201325, E-Mail: schornsteinfeger.jungmann@gmx.de 
 
 

ORTSVERWALTUNG UNTERHARMERSBACH 

• Öffnungszeiten 

  Mo. – Fr.: 8.30 – 12.30 Uhr und Do.: 14.00 – 18.00 Uhr.  

  Tel.: 0 78 35/42 69 23-0,  

  Internet: www.zell.de, E-Mail: unterharmersbach@zell.de 

• Ortsvorsteher Ludwig Schütze 

  Donnerstag:  16.00 – 18.00 Uhr und nach Vereinbarung 

• Öffnungszeiten Heimatmuseum Fürstenberger Hof 

  Das Heimatmuseum ist vorübergehend geschlossen. 

Anfragen über die Ortsverwaltung Unterharmersbach, 

Telefon: 0 78 35/4269230 
 

• Postagentur – Tourist-Info – Toto-Lotto 

  im Rathaus Unterharmersbach: Tel.: 0 78 35/42 69 23-3 

  vorübergehend von Montag bis Samstag von 11 – 12 Uhr 

• Gemeindewaage Unterharmersbach 

  Die Gemeindewaage ist nur nach Vereinbarung mit der  

Ortsverwaltung Unterharmersbach geöffnet. Anmeldung  

1 Tag vorher. Tel. 0 78 35/42 69 23-0. 

 

 

ORTSVERWALTUNG UNTERENTERSBACH 

• Öffnungszeiten 

  Dienstag: 16.30 – 18.30 Uhr 

  E-Mail: unterentersbach@zell.de, Telefon 07835/3327 

• Ortsvorsteher Christian Dumin 

  Dienstag: 17.00 – 18.30 Uhr und nach Vereinbarung

Bürgerservice Stadt Zell am Harmersbach
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Gastronomie und Lieferservice 
 
■ Bistro Wagner 
Montag bis Samstag von 12.00 bis 14.00 Uhr Abholung von Speisen 
möglich. Bestellung telefonisch, Telefon 07835/634990  
■ Bistro Asia 
Täglich von 12.00 bis 21.00 Uhr Liefer- und Abholservice von Speisen 
möglich. Bestellung telefonisch, Telefon 07835/630707  
■ Bistro Picknick 
Dienstag bis Sonntag von 11.00 bis 22.00 Uhr Lieferung und Abho-
lung von Speisen möglich. Bestellung telefonisch, Telefon 07835/ 
54406  
■ Gasthaus Berger 
Mittwoch bis Samstag von 16.00 – 20.00 Uhr, Sonntag von 11.30 – 
14.00 und 16.00 – 20.00 Uhr, Lieferung und Abholung von Speisen 
möglich. Bestellung telefonisch, Telefon 07835/7579  
■ Gasthaus Grüner Hof 
Grün 9, 7776 Zell a. H., Tel. 0 78 35 / 633 0 
Freitags 17.30 – 21.00 Uhr, Samstags 17.30 – 21.00 Uhr, Sonntags 
14.30 – 20.30 Uhr, Lieferung und Abholung, Bestellung per Telefon.  
■ Kinzigfood in der Tenne im Gröbernhof 
Dienstag bis Sonntag von 10.00 bis 18.30 Uhr Abholung von Speisen 
möglich. Bestellung telefonisch, Telefon 015779896912 oder online 
per Bestellformular.   
■ Klaus Jilg, Catering vom Feinsten und Eventhaus Bärenkeller 
Am Bach 7, 77736 Zell a. H., Speisen und Getränke, Abhol- und  
Lieferservice auf Anfrage; Telefon 07835/547232,  
www.gastro-menue.de  
■ Pizzeria Krone 
Speisen können täglich (Ausnahme Mittwoch Ruhetag) von 12.00 bis 
14.00 Uhr und 17.00 bis 21.00 Uhr abgeholt werden. Die Lieferung 
der Speisen ist von 17.00 bis 21.00 Uhr möglich. Bestellung telefo-
nisch, Telefon 07835/5658  
■ Restaurant Adler 
Mittwoch bis Montag von 17.00 – 20.00 Uhr Abholung von Speisen 
und Getränke zum Mitnehmen. Telefon 07835/286 oder Telefon 
0176/21681770  
■ Restaurant Bräukeller 
Fabrikstraße 8, 77736 Zell a. H., Telefon 07835/548800,  
FAX 07835/548802, www.braeukeller-zell.de. 
Donnnerstag bis Samstag von 17.00 – 20.00 Uhr Abholservice. Bitte 
bestellen Sie bis 16.00 Uhr per E-Mail  jjpfeiffer@gmx.de oder telefo-
nisch, Telefon 07835/548800  
■ Restaurant Poseidon 
Nordracher Str. 2, 77736 Zell a. H., Dienstag bis Sonntag Speisen  
von 12 bis 14 Uhr und 17 bis 20.30 Uhr Abholservice. Bestellung  
telefonisch 07835/548750  
■ Ristorante Pizzeria la Piazza da Pietro 
Speisen können täglich von 17.00 bis 21.00 Uhr abgeholt werden.  
Bestellung telefonisch, Telefon 07835/426055  

Was 
Wann 
Wo? 

Zell a. H. 

VERANSTALTUNGS-
PROGRAMM

»Aufgrund der aktuellen Situation 
sind die Museen  

bis auf Weiteres geschlossen!«

Am Samstag sind wir vertreten: 
Franz Bischler, Gengenbach, Landwirtschaftliche Erzeugnisse 

(neuer Standort bei der Ritter-von-Buß-Stube) 
Markus Bischler, Gengenbach, Landwirtschaftliche Erzeugnisse 
Die Blumenscheune, Blütenzauber, Karlsruhe, Pflanzen, Blumen, Obst, Gemüse 
Elisabeth Börsig, Zell a. H., Landwirtschaftliche Erzeugnisse 
Ulrike Brucker-Heitzmann, Fischerbach, Landwirtschaftliche Erzeugnisse 
Stephan Deuchler, Kehl, Obst und Gemüse 
Gärtnerei Frank, Steinach, Pflanzen, Setzlinge 

(neuer Standort beim Storchenturm) 
Ingrid Grasse, Oberharmersbach, Selbstgemachter Blutwurz 
Friedrich Greth, Urloffen, Obst u. Gemüse aus ökol.Anbau, vegane Frühlingsrollen 
Kilian Herp, Ortenberg, Obsterzeugnisse 
Bernd Joos, Elzach, Eigene Metzgereierzeugnisse 
Simone Rieger-Schmider, Zell a. H., Handgemachte Seifen u. Bio-Pflanzenöle 
Christian Schwarz, Zell a. H., eigene Metzgereierzeugnisse u. Hombacher Hof-Käse 
Klaus Waidele, Zell a. H., Imkerei-Produkte 
Angelika Welle-Männle, Backwaren, Kaffee, Kuchen 

Wir freuen uns über Ihren Besuch!

Immer samstags, von 7.00 bis 12.00 Uhr 

Zeller Städtle-Markt 
… der neue kommunikative Treffpunkt im Harmersbachtal!

Die Abfallabfuhr findet in den nächsten Wochen wie folgt statt: 

Zell am Harmersbach: 
Freitag, 8. Mai: Graue Tonne  

Zell-Unterharmersbach: 
Freitag, 8. Mai: Grüne Tonne  

Zell-Unterentersbach: Keine Abfuhr!  
Zell-Oberentersbach: Keine Abfuhr!

Abfall-Abfuhrtermine

Hallensperrung der Ritter-von-Buß-Halle 
Aus gegebenem Anlass ist die Halle bis zum 04.05. gesperrt. 
Wir bitten die Vereine um Beachtung.  
Stadtverwaltung Zell am Harmersbach 

Tourist-Information 
Zell am Harmersbach 
Tel.0 78 35/63 69 47 • E-Mail: tourist-info@zell.de

...bis zum 4. Mai für den Publikumsverkehr geschlos-
sen. Während der Öffnungszeiten telefonisch oder per  
E-Mail erreichbar: 
 
Öffnungszeiten  
November bis April: 
Montag bis Freitag                                                                         9 – 12.30 Uhr 
Montag, Dienstag, Donnerstag                                                        14 – 17 Uhr



■ Schwarzer Adler – Thaispezialitäten 
Montag und Mittwoch bis Freitag von 10.00 – 14.00 Uhr und von 
16.00 – 22.00 Uhr, Sa und So von 10.00 – 22.00 Uhr, Lieferung und 
Abholung von Speisen möglich. Bestellung telefonisch, Telefon 
07835/4219929  
■ Zeller Imbiss 
Abholung von Speisen Dienstag bis Freitag von 11.00 bis 14.30 Uhr 
und 17.00 bis 22.00 Uhr möglich. Bestellung telefonisch, Telefon 
07835/6313870 
  

Hofläden 
 
■ Corinna’s Hoflädele 
Hochstahl 3, 77736 Zell a. H., Telefon 07835/5479760, Hofladen  
geöffnet Freitag 9.00 – 19.00 Uhr und Samstag 9.00 – 12.00 Uhr 
In unserem Automatenhäuschen stehen Ihnen unsere hofeigenen 
Produkte rund um die Uhr zur Verfügung.  
■ Direktvermarktung Christian Schwarz 
Herrenholz 1, 77736 Unterharmersbach, Telefon 07835/7279, 
info@urlaub-im-herrenholz.de, www.urlaub-im-herrenholz.de/ 
hofprodukte. Telefonische Bestellung, Abhol-/Lieferdienst, Gut -
scheine – Samstags auf dem Zeller Städtlemarkt gegenüber dem 
Storchenturmmuseum  
■ Landgasthaus Rebstock 
Stöcken 8, 77736 Zell a. H., Telefon 07835/7589 
Hofladen mit eigenen Hofprodukten geöffnet Freitag 9.30 Uhr bis  
18 Uhr, Abholservice nach telefonischer Vereinbarung, Gutscheine  
■ S’Biereckle 
Biereckstraße 2, 77736 Zell a. H., info@biereckle.de, Telefon 
0170/7735705, Abhol- und Lieferservice   
■ S’Mattebure  
Egelwaldstraße 1, 77736 Zell a. H., Telefon 07835 8268, Handy 0170 
5160576, Regionale und hofeigene Produkte. Selbstbedienungshäus-
le täglich ab 9.00 Uhr geöffnet, Hofladen freitags geöffnet von 9.00 – 
8.00 Uhr. Lieferservice nach telefonischer Bestellung.
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Verbraucherzentrale Baden-Württemberg: 

Weniger Riester-Rente wegen   
intransparenter Klausel  

Verbraucherzentrale mahnt Spar-
kasse Ulm erfolgreich wegen Ab-

schlusskostenklausel ab, mehrere Klagen eingereicht   
– Wegen einer unzulässigen Klausel sollten Verbraucher bei laufenden 

Riester-Verträgen Abschlusskosten zahlen   
– Betroffene Verbraucher können nach Auffassung der Verbraucherzen-

trale unberechtigte Entgelte zurückverlangen   
– Bundesweit könnten mehrere Millionen Riester-Verträge ähnliche unzu-

lässige Klauseln enthalten    
Wer einen Riester-Vertrag abschließt, darf erwarten, auch eine Leistung 
in Form einer Rente zu erhalten. Mit einer unzulässigen Klausel behielt 
sich die Sparkasse Ulm aber das Recht vor, angehenden Rentnern „Ab-
schluss- und/oder Vermittlungskosten“ in Rechnung zu stellen. Eine be-
sondere Gegenleistung erhalten die Rentner dafür nicht. Im Gegenteil, 
die Kosten schmälern ihre Rente. Nach erfolgreicher Abmahnung durch 
die Verbraucherzentrale Baden-Württemberg darf die Sparkasse sich auf 
diese Klausel nicht mehr berufen. Kunden von Riester Banksparplänen, 
Riester Fondssparplänen sowie Riester-Bausparverträgen sollten Ihre 
Ansprüche prüfen und eventuell zu Unrecht kassierte Entgelte zurückver-
langen.   

„Im Rahmen unserer Beratung beschweren sich zunehmend Verbrau-
cher, dass sie bei bereits laufenden Riester-Verträgen Abschluss- und 
Vermittlungskosten zahlen sollen, um die versprochene Rente zu erhal-
ten“, so Niels Nauhauser, Finanzexperte der Verbraucherzentrale Baden-
Württemberg. Der Grund: Mit Ende der Ansparphase des Riester-Ver-
trags und dem Übergang in die Rentenbezugsphase erhalten Verbrau-
cher ein oder mehrere Vertragsangebote über die Rentenleistungen. 
„Die Anbieter haben es versäumt, die Phase des Rentenbezugs in ihren 
Verträgen klar zu regeln und wälzen nun Kosten auf ihre Kunden ab, die 
sie aber selbst tragen müssen. Schließlich müssen sie ihre Verträge erfül-
len und eine Rente zahlen!“, so Nauhauser.    
Konkret erhielten Verbraucher, die bei der Sparkasse Ulm einen als „Vor-
sorge Plus“ bezeichneten Riester-Banksparplan abgeschlossen hatten, 
zum Ende der Ansparphase ein Angebot der Bank: bis zum 85. Lebens-
jahr würde das angesparte Guthaben ausgezahlt werden, danach würde 
die Rente aus einer Rentenversicherung bezahlt werden, die als Bestand-
teil des Riester-Vertrags extra abgeschlossen werden sollte. Der Beitrag 
für die Rentenversicherung würde vom aktuellen Guthaben abgezogen 
werden. Obwohl der Riester-Banksparplan schon vor Jahren abgeschlos-
sen wurde, sollten die Verbraucher für die Auszahlung und Verwaltung 
nun „Abschluss- und Vermittlungskosten“ zahlen. Bis zum 85. Lebens-
jahr würden sich die Kosten auf rund 12,7% der Summe summieren, wel-
che als Beitrag für die Rentenversicherung benötigt wird, um die Rente 
ab dem 85. Lebensjahr zu bezahlen. Wer dafür 6000 Euro an Beiträgen 
zu zahlen hat, sollte nun 750 Euro Abschluss-, Vermittlungs- und Verwal-
tungskosten zahlen – Geld, das sonst für die Auszahlung einer Rente zur 
Verfügung stünde.   
Als die Verbraucher den Vertrag abschlossen, wurden sie nur darüber in-
formiert, dass „im Falle der Vereinbarung einer Leibrente dem Sparer 
ggfs. Abschluss- und/oder Vermittlungskosten belastet werden“, so der 
Wortlaut der abgemahnten Klausel der Sparkasse Ulm. Die Verbraucher-
zentrale ist der Auffassung, dass Entgelte, die vor Vertragsabschluss 
nicht klar beziffert und offengelegt wurden, vom Verbraucher nicht ver-
langt werden dürfen.    
Gleichlautende Klauseln sind in den von Sparkassen vertriebenen Vor-
sorge Plus Verträgen bundesweit verbreitet. Die Verbraucherzentrale hat 
deshalb zur endgültigen Klärung im Interesse der Verbraucher auch ge-
gen die Sparkassen Westmünsterland, Günzburg-Krumbach und Kaisers -
lautern jeweils Klage eingereicht.    
Auch Riester Verträge von Volksbanken betroffen   
Bei einem der Verbraucherzentrale vorliegenden „VR-RentePlus“ Vertrag 
einer Volksbank wurden dem Sparer beim Übergang in die Auszahlungs-
phase Abschluss- und Vertriebskosten in Höhe von rund 4 Prozent belas-
tet. Diese waren im Vertragstext jedoch explizit ausgeschlossen worden. 
Dort heißt es unter Ziffer 5 Entgelt: „Abschluss- und Vertriebskosten wer-
den für den Altersvorsorgevertrag nicht berechnet.“ Nach Beschwerde 
bei der Verbraucherzentrale und beim zuständigen Ombudsmann lenkte 
die Volksbank ein und erstattete die belasteten Kosten für den „VR-Ren-
tePlus-Sofortrente“-Vertrag.   
Die Verbraucherzentrale rät Riester-Sparern, ihre Verträge vor Beginn der 
Rente zu überprüfen. Finanzinstitute dürfen bei Riester Verträgen nur 
Kosten verlangen, auf die sie vorvertraglich hingewiesen und die sie klar 
beziffert haben.    
Vorsorgefonds als Alternative zu Riester gefordert   
„Erneut  zeigt sich, dass das an eigenen Interessen ausgerichtete Verhal-
ten der Anbieter von Riester-Sparverträgen direkt zu Lasten der Renten 
der Sparer geht,“ kritisiert Nauhauser. Die Verbraucherzentrale Baden-
Württemberg setzt sich daher bereits seit 2011 für ein standardisiertes 
Basisprodukt in der privaten Altersvorsorge ein, das sich ausschließlich 
an Verbraucherinteressen ausrichtet. 

Allgemeine  
Bekanntmachungen

Beachten Sie auch die amtlichen Mitteilungen  
in diesem Verkündblatt unter den »Gemeinsamen 

Bekannt machungen« ab Seite 27!
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Gemeinsame Bekanntmachungen

Zell am Harmersbach Biberach

NordrachOberharmersbach

Donnerstag, 30. April 2020

         2. das Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz im 
landwirtschaftlichen Bildungsbereich.  

(4)     Schülerinnen und Schüler sowie Kinder, deren bisher besuchte Ein-
richtung einem Betriebsverbot unterliegt und für die nach den Absät-
zen 1 bis 3 sowie § 1a keine Ausnahme vorgesehen ist, dürfen die be-
treffenden Einrichtungen nicht betreten. Die Personensorgeberechtig-
ten haben für die Beachtung der Betretungsverbote zu sorgen.  

(5)     Das Kultusministerium wird gemäß § 32 Satz 2 IfSG ermächtigt, durch 
Rechtsverordnung die Dauer der Untersagung nach Absatz 1, auch 
zeitlich gestuft, zu verlängern sowie deren Bedingungen festzulegen 
und die Ausgestaltung der Notbetreuung nach § 1a anzupassen. Das 
Recht der zuständigen Behörden, weitergehende Maßnahmen nach 
dem Infektionsschutzgesetz anzuordnen, bleibt hiervon unberührt. 

 
§ 1a 

Erweiterte Notbetreuung 
(1)     Für Schülerinnen und Schüler an Grundschulen, in Grundschulstufen 

an Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren, Grund-
schulförderklassen, Schulkindergärten und in den Klassenstufen 5 bis 
7 an den auf der Grundschule aufbauenden Schulen sowie für Kinder 
in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege, soweit sie noch 
nicht wieder am Betrieb der Einrichtung oder der Tagespflegestelle 
teilnehmen, wird eine erweiterte Notbetreuung eingerichtet.  

(2)     Berechtigt zur Teilnahme an der erweiterten Notbetreuung sind Kin-
der, deren Erziehungsberechtigte beide 

         1. einen Beruf ausüben, dessen zugrundeliegende Tätigkeit zur Auf-
rechterhaltung der kritischen Infrastruktur nach Absatz 8 beiträgt, 
und sie unabkömmlich sind oder 

         2. eine präsenzpflichtige berufliche Tätigkeit außerhalb der Wohnung 
wahrnehmen und dabei unabkömmlich sind  

         und sie durch ihre berufliche Tätigkeit an der Betreuung gehindert 
sind. Der Unabkömmlichkeit beider Erziehungsberechtigten nach 
Satz 1 steht es gleich, wenn eine Person alleinerziehend ist und sie die 
Voraussetzungen nach Satz 1 Nummer 1 oder 2 erfüllt. Das Vorliegen 
der Voraussetzungen nach Satz 1 ist durch Vorlage einer entspre-
chenden Bescheinigung des Arbeitgebers beziehungsweise des 
Dienstherrn zu belegen. Bei selbständig oder freiberuflich Tätigen tritt 
an die Stelle der Bescheinigung nach Satz 3 die eigene Versicherung, 
dass die Voraussetzungen nach Satz 1 vorliegen. Die Erziehungsbe-
rechtigten nach Satz 1 und Alleinerziehende nach Satz 2 haben darü-
ber hinaus zu versichern, dass eine familiäre oder anderweitige Be-
treuung nicht möglich ist.  

(3)     Sofern die Betreuungskapazitäten der Einrichtung nicht ausreichen, 
um für alle nach Absatz 2 teilnahmeberechtigten Kinder die Teilnahme 
an der erweiterten Notbetreuung zu ermöglichen, sind vorrangig die 
Kinder aufzunehmen, 

Auf Grund von § 32 in Verbindung mit den § 28 Absatz 1 Satz 1 und 2 und § 
31 des Infektionsschutzgesetzes (IfSG) vom 20. Juli 2000 (BGBl. I S. 1045), 
das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 10. Februar 2020 (BGBl. I S. 
148) geändert worden ist, wird verordnet: 
 

§ 1 
Einstellung des Betriebs an Schulen, Kindertageseinrichtungen  

und Kindertagespflegestellen 
(1)     Bis zum Ablauf des 3. Mai 2020 sind 
         1. der Unterrichtsbetrieb sowie die Durchführung außerunterricht-

licher und anderer schulischer Veranstaltungen an den öffentlichen 
Schulen, Schulkindergärten, Grundschulförderklassen und den 
Schulen sowie Schulkindergärten in freier Trägerschaft, 

         2. die Nutzung schulischer Gebäude für nichtschulische Zwecke, 
         3. der Betrieb von Kindertageseinrichtungen sowie Kindertagespflege 

und 
         4. der Betrieb von Betreuungsangeboten der verlässlichen Grund-

schule, flexiblen Nachmittagsbetreuung, Horte sowie Horte an der 
Schule 

         untersagt.  
(2)     Die Untersagung nach Absatz 1 gilt nicht für Schulen an nach § 28 des 

Kinder- und Jugendhilfegesetzes für Baden-Württemberg anerkann-
ten Heimen für Minderjährige, soweit die Schüler ganzjährig das Heim 
besuchen sowie Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszen-
tren mit Internat, die ganzjährig geöffnet sind. Die Untersagung gilt fer-
ner nicht für Schulen der Altenpflege, Altenpflegehilfe, Krankenpflege, 
Krankenpflegehilfe, Kinderkrankenpflege, Entbindungspflege (He-
bammen), Notfallsanitäter, Schulen zur Ausbildung von Medizinisch-
technischen Assistenten und Pharmazeutisch-technischen Assisten-
ten, soweit dort Schüler und Schülerinnen geprüft und unterrichtet 
werden, deren Abschluss oder deren Kenntnisprüfung im Rahmen 
des Anerkennungsverfahrens ausländischer Berufsabschlüsse bis 
spätestens 30. Mai 2020 erfolgen soll sowie für die Weiterbildung für 
Intensivkrankenpfleger. Das Kultusministerium kann Ausnahmen von 
Absatz 1 für die Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszen-
tren mit den Förderschwerpunkten emotionale und soziale Entwick-
lung, Sehen, Hören, geistige Entwicklung, körperliche und motorische 
Entwicklung, Schülerinnen und Schüler in längerer Krankenhausbe-
handlung sowie die entsprechenden Einrichtungen des frühkind-
lichen Bereichs zulassen, sofern dies aufgrund des besonderen För-
der- und Betreuungsbedarfs erforderlich ist.  

(3)     Das Kultusministerium kann zur Durchführung schulischer Abschluss -
prüfungen Ausnahmen von Absatz 1 sowie von § 4 Absatz 1 zulassen. 
Dasselbe gilt für 

         1. das Sozialministerium in Bezug auf Gesundheitsberufeschulen und 
Schulen für Sozialwesen sowie 

Verordnung der Landesregierung über infektionsschützende  
Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Virus SARS-Cov-2 

(Corona-Verordnung – CoronaVO) 1 
vom 17. März 2020 (in der ab 27. April 2020 gültigen Fassung)

1 nichtamtliche konsolidierte Fassung nach Inkrafttreten von Artikel 1 der Sechsten Verordnung der Landesregierung zur Änderung der Corona-Verordnung vom 23. April 2020  
(notverkündet gemäß § 4 des Verkündungsgesetzes und abrufbar unter http://www.baden-wuerttemberg.de/corona-verordnung)
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         1. bei denen mindestens einer der Erziehungsberechtigten oder die 
oder der Alleinerziehende in der kritischen Infrastruktur nach Ab-
satz 8 tätig und unabkömmlich ist, 

         2. für die der örtliche Träger der öffentlichen Jugendhilfe feststellt, 
dass die Teilnahme an der Notbetreuung zur Gewährleistung des 
Kindeswohls erforderlich ist oder 

         3. die im Haushalt einer oder eines Alleinerziehenden leben. 
 
         Sofern die Betreuungskapazitäten der Einrichtung nicht ausreichen, 

um die nach den Satz 1 Nummer 1 bis 3 teilnahmeberechtigten Kinder 
aufzunehmen, entscheidet die Gemeinde, in der die Einrichtung ihren 
Sitz hat, nach pflichtgemäßem Ermessen über die Aufnahme der Kin-
der. 

 
(4)     Die erweiterte Notbetreuung erstreckt sich in der Regel auf den Zeit -

raum des Betriebs der Einrichtungen nach § 1 Absatz 1 oder § 1a, den 
sie ersetzt, und kann darüber hinaus auch die Ferienzeiträume sowie 
Sonn- und Feiertage umfassen. Sie findet in der jeweiligen Einrich-
tung, die das Kind bisher besucht hat, durch deren Personal und in 
konstant zusammengesetzten Gruppen statt. Ausnahmen hiervon 
sind nur in besonders zu begründenden Fällen zulässig und sind von 
der jeweiligen Einrichtungsleitung im Benehmen mit dem Träger der 
Einrichtung zu entscheiden. 

 
(5)     Die in der erweiterten Notbetreuung zulässige Gruppengröße beträgt 

bei Kindertageseinrichtungen höchstens die Hälfte der in der Be-
triebserlaubnis genehmigten Gruppengröße, in Schulen höchstens 
die Hälfte des für die Regelklassen der jeweiligen Schulart maßgeb-
lichen Klassenteilers. Die gemeinsamen Schutzhinweise für Kinderta-
geseinrichtungen des Kommunalverbands für Jugend und Soziales 
Baden-Württemberg, der Unfallkasse Baden-Württemberg und des 
Landesgesundheitsamtes Baden-Württemberg sowie die Hygienehin-
weise des Kultusministeriums für die Schulen in ihrer jeweils aktuellen 
Fassung sind zu beachten. Die Einrichtungsleitung kann im Beneh-
men mit dem Träger der Einrichtung und der Gemeinde die Gruppen-
größe reduzieren, sofern dies erforderlich ist, um diese Schutzhin-
weise einzuhalten. Beim gemeinsamen Verzehr von Speisen ist sicher-
zustellen, dass ein Abstand von mindestens 1,5 Metern zwischen den 
Tischen besteht und die Stehplätze so gestaltet sind, dass ein Ab-
stand von 1,5 Metern zwischen den Personen gewährleistet ist. 

 
(6)     Vom Mindestpersonalschlüssel des § 1 der Kindertagesstättenverord-

nung kann in der erweiterten Notbetreuung abgewichen werden, so-
fern die Wahrnehmung der Aufsichtspflicht dennoch uneingeschränkt 
möglich ist. 

 
(7)      Für die erweiterte Notbetreuung in der Kindertagespflege gelten die Ab-

sätze 2 bis 5 entsprechend mit der Maßgabe, dass die in der Pflegeer-
laubnis vorgesehene Kinderzahl, maximal jedoch fünf Kinder in kon-
stant zusammengesetzten Gruppen betreut werden dürfen. 

 
(8)     Kritische Infrastruktur im Sinne des Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 sind 

insbesondere 
         1. die in den §§ 2 bis 8 der BSI-Kritisverordnung (BSI-KritisV) bestimm-

ten Sektoren Energie, Wasser, Ernährung, Informationstechnik und 
Telekommunikation, Gesundheit, Finanz- und Versicherungswesen, 
Transport und Verkehr, 

         2. die gesamte Infrastruktur zur medizinischen und pflegerischen Ver-
sorgung einschließlich der zur Aufrechterhaltung dieser Versor-
gung notwendigen Unterstützungsbereiche, der Altenpflege und 
der ambulanten Pflegedienste, auch soweit sie über die Bestim-
mung des Sektors Gesundheit in § 6 BSI-KritisV hinausgeht, 

         3. die ambulanten Einrichtungen und Dienste der Wohnungslosenhil-
fe, die Leistungen nach §§ 67 ff. des Zwölften Buchs Sozialgesetz-
buch erbringen, sowie gemeindepsychiatrische und sozialpsychia-
trische Einrichtungen und Dienste, die einem Versorgungsvertrag 
unterliegen, und ambulante Einrichtungen und Dienste der Drogen- 
und Suchtberatungsstellen, 

         4. Regierung und Verwaltung, Parlament, Organe der Rechtspflege, 
Justizvollzugs- und Abschiebungshaftvollzugseinrichtungen sowie 
notwendige Einrichtungen der öffentlichen Daseinsvorsorge (ein-
schließlich der Einrichtungen gemäß § 36 Absatz 1 Nummer 4 IfSG) 
sowie die in den § 1 Absatz 1 genannten Einrichtungen, soweit Be-

schäftigte von ihrem Dienstherrn oder Arbeitgeber unabkömmlich 
gestellt werden, 

         5. Polizei und Feuerwehr (auch Freiwillige) sowie Notfall- /Rettungswe-
sen einschließlich Katastrophenschutz, sowie die Einheiten und 
Stellen der Bundeswehr, die mittelbar oder unmittelbar wegen der 
durch das Corona-Virus SARS-CoV-2 verursachten Epidemie im 
Einsatz sind, 

         6. Rundfunk und Presse, 
          7. Beschäftigte der Betreiber bzw. Unternehmen für den ÖPNV und 

den Schienenpersonenverkehr sowie Beschäftigte der lokalen Bus-
unternehmen, sofern sie im Linienverkehr eingesetzt werden, 

         8. die Straßenbetriebe und Straßenmeistereien sowie 
         9. das Bestattungswesen. 
(9)     Das Kultusministerium kann durch Rechtsverordnung über die in Ab-

satz 8 genannten Bereiche hinaus weitere Bereiche der kritischen In-
frastruktur lageangepasst festlegen. 

(10)   Schülerinnen und Schüler sowie Kinder, deren bisher besuchte Ein-
richtung einem Betriebsverbot unterliegt und für die keine Ausnahme 
nach dieser Verordnung vorgesehen ist, dürfen die betreffenden Ein-
richtungen nicht betreten. Die Personensorgeberechtigten haben für 
die Beachtung der Betretungsverbote zu sorgen. 

 
§ 2 

Hochschulen und Akademien des Landes 
(1)     Der Studienbetrieb in den Universitäten, Pädagogischen Hochschu-

len, Kunst- und Musikhochschulen, Hochschulen für angewandte Wis-
senschaften, der DHBW und den Akademien des Landes bleibt bis 
zum 3. Mai 2020 ausgesetzt; er wird ab 20. April 2020 in digitalen For-
maten wiederaufgenommen. Bereits begonnener Studienbetrieb wird 
in digitalen Formaten fortgesetzt. Praxisveranstaltungen, die spezielle 
Labor- bzw. Arbeitsräume an den Hochschulen erfordern (z. B. Labor-
praktika, Präparierkurse), sind nur unter besonderen Schutzmaßnah-
men möglich, wenn sie zwingend notwendig sind. Mensen und Cafe-
terien bleiben bis 3. Mai 2020 geschlossen. Unter Einhaltung der zum 
Zwecke des Infektionsschutzes gebotenen Regelungen können Zu-
sammenkünfte zur Durchführung von Hochschulzugangsverfahren, 
Aufnahmeprüfungen und Auswahlverfahren, einschließlich Studierfä-
higkeitstests, sowie von Forschung und Lehre, einschließlich Prüfun-
gen, die vom Rektorat ausnahmsweise zugelassen werden, stattfin-
den, wenn diese nicht durch Einsatz elektronischer Informations- und 
Kommunikationstechnologien ersetzbar sind. 

 
(2)     In Gebäuden und auf dem Gelände der Hochschulen sind unbescha-

det von Absatz 1 alle Veranstaltungen, Ansammlungen und sonstigen 
Zusammenkünfte von jeweils mehr als fünf Personen bis zum 3. Mai 
2020 verboten. Dies gilt nicht für Gebäude und Einrichtungen der Uni-
versitätsklinika und sonstige kritische Einrichtungen im Sinne von § 1 
Absatz 6. § 3 Absätze 3 und 6 findet entsprechende Anwendung. 

 
(3)     Zur Durchführung von Abschlussprüfungen können ferner Ausnah-

men von Absatz 1 und 2 zugelassen werden 
         1. vom Innenministerium in Bezug auf die Hochschule der Polizei Ba-

den-Württemberg und 
         2. vom Justizministerium in Bezug auf die Hochschule für Rechtspfle-

ge Schwetzingen. 
(4)     Über die Nachholung von ausgefallenen Veranstaltungen und Prüfun-

gen entscheidet die Hochschule in eigener Verantwortung. Die Hoch-
schulen sorgen im Rahmen des rechtlich und tatsächlich Möglichen 
dafür, dass die Studierenden alle im Sommersemester 2020 vorgese-
henen Studienleistungen gegebenenfalls in modifizierter Form erbrin-
gen können und zugleich die Studierbarkeit gewährleistet ist. 

 
§ 3 

Verbot des Aufenthalts im öffentlichen Raum und von  
Ansammlungen, Pflicht zum Tragen von Mund-Nasen-Bedeckungen 

(1)     Der Aufenthalt im öffentlichen Raum ist bis zum 3. Mai 2020 nur allei-
ne, mit einer weiteren nicht im Haushalt lebenden Person oder im 
Kreis der Angehörigen des eigenen Haushalts gestattet. Zu anderen 
Personen ist im öffentlichen Raum, wo immer möglich, ein Mindestab-
stand von 1,5 Metern einzuhalten. Personen ab dem vollendeten 
sechs ten Lebensjahr müssen zum Schutz anderer Personen vor einer 
Verbreitung des SARS-CoV-2-Virus 

         1. im öffentlichen Personennahverkehr, an Bahn- und Bussteigen und 
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         2. in den Verkaufsräumen von Ladengeschäften und allgemein in Ein-
kaufszentren  

         eine nichtmedizinische Alltagsmaske oder eine vergleichbare Mund-
Nasen-Bedeckung tragen, wenn dies nicht aus medizinischen Grün-
den oder aus sonstigen zwingenden Gründen unzumutbar ist oder 
wenn nicht ein anderweitiger mindestens gleichwertiger baulicher 
Schutz besteht.  

(2)     Außerhalb des öffentlichen Raums sind Veranstaltungen und sonstige 
Ansammlungen von jeweils mehr als fünf Personen vorbehaltlich des 
Selbstorganisationsrechts des Landtages und der Gebietskörper-
schaften bis zum 3. Mai 2020 verboten. Ausgenommen von diesem 
Verbot sind Veranstaltungen und sonstige Ansammlungen, wenn de-
ren teilnehmende Personen 

         1. in gerader Linie verwandt sind, wie beispielsweise Eltern, Großel-
tern, Kinder und Enkelkinder oder 

         2. in häuslicher Gemeinschaft miteinander leben 
         sowie deren Ehegatten, Lebenspartnerinnen oder Lebenspartner 

oder Partnerinnen oder Partner. Die Untersagung nach Satz 1 gilt na-
mentlich für Zusammenkünfte in Vereinen, sonstigen Sport- und Frei-
zeiteinrichtungen sowie öffentlichen und privaten Bildungseinrichtun-
gen außerhalb der in §§ 1 und 1a genannten Bereiche.  

(3)     Ausgenommen von dem Verbot nach den Absätzen 1 und 2 sind Veran-
staltungen, Ansammlungen und sonstige Zusammenkünfte, wenn sie 

         1. der Aufrechterhaltung des Arbeits- und Dienstbetriebs oder der Auf-
rechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung oder der 
Daseinsfür- oder -vorsorge oder 

         2. dem Betrieb von Einrichtungen, soweit er nicht nach dieser Verord-
nung untersagt ist, zu dienen bestimmt sind. Satz 1 Nummer 1 gilt 
insbesondere für Veranstaltungen, Ansammlungen und sonstige 
Zusammenkünfte der Gerichte, Staatsanwaltschaften, der Notarin-
nen und Notare des Landes. Er gilt außerdem für Veranstaltungen, 
die der medizinischen Versorgung dienen wie beispielsweise Veran-
staltungen zur Gewinnung von Blutspenden, wenn geeignete Maß-
nahmen zum Schutz vor Infektionen im Sinne von § 4 Absatz 5 ge-
troffen werden.  

(4)     Veranstaltungen und sonstige Ansammlungen in Kirchen, Moscheen, 
Synagogen und die Zusammenkünfte anderer Glaubensgemeinschaften 
sind bis zum 3. Mai 2020 grundsätzlich untersagt. Das Kultusministerium 
wird gemäß § 32 Satz 2 IfSG ermächtigt, durch Rechtsverordnung unter 
Auflagen zum Infektionsschutz abweichende Regelungen von den Ab-
sätzen 1 und 2 und von Satz 1 für Veranstaltungen und sonstige An-
sammlungen in Kirchen, Moscheen, Synagogen und Zusammenkünfte 
anderer Glaubensgemeinschaften sowie für alle Bestattungen, Totenge-
bete, Leichenwaschungen sowie Aufbahrungen festzulegen.  

(5)     Die zuständigen Prüfungsbehörden können zur Durchführung von 
Staatsprüfungen, einschließlich der Kenntnisprüfungen, Ausnahmen 
von den Verboten nach den Absätzen 1 und 2 sowie von § 2 und § 4 
Absatz 1 Nummer 2 zulassen.  

(5a)   Das für den Gegenstand der Ausbildung jeweils fachlich zuständige 
Ministerium kann unbeschadet der Regelungen in §§ 1 und 2 zur Be-
hebung einer Personalknappheit unter Auflagen zum Schutz vor Infek-
tionen für die Durchführung von Veranstaltungen zur Ausbildung oder 
Qualifikation für Berufe einschließlich von Prüfungen Ausnahmen von 
den Verboten nach den Absätzen 1 und 2 sowie § 4 Absatz 1 Nummer 
2 zulassen.  

(6)     Die zuständigen Behörden können aus wichtigem Grund unter Aufla-
gen zum Schutz vor Infektionen Ausnahmen vom Verbot nach den Ab-
sätzen 1 und 2 zulassen. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere vor, 
wenn 

         1. Versammlungen und sonstige Veranstaltungen der Aufrechterhal-
tung der kritischen Infrastruktur im Sinne von § 1a Absatz 8 dienen 
oder 

         2. es sich um gesetzlich vorgeschriebene Veranstaltungen handelt 
und eine Verlegung des Termins nicht möglich ist. 

 
§ 3a 

Verordnungsermächtigung für Maßnahmen für Ein- und Rückreisende 
Das Sozialministerium wird gemäß § 32 Satz 1 IfSG ermächtigt, durch 
Rechtsverordnung unbeschadet der §§ 5 und 6 Maßnahmen für Ein- und 
Rückreisende zur Bekämpfung des Coronavirus zu erlassen, insbesondere 

1. die Absonderung von Personen, die aus einem Staat außerhalb der 
Bundesrepublik Deutschland einreisen, in geeigneter Weise gemäß § 30 
Absatz 1 Satz 2 IfSG, 

2. die Pflicht von Personen nach Nummer 1 gemäß § 28 Absatz 1 Satz 1 
IfSG, sich bei den für sie zuständigen Behörden zu melden und auf das 
Vorliegen der Voraussetzungen für die Absonderung hinzuweisen, 

3. die Beobachtung von Personen nach Nummer 1 gemäß § 29 IfSG und 
4. berufliche Tätigkeitsverbote für Personen nach Nummer 1 gemäß § 31 

IfSG einschließlich solcher, die sich gegen Personen richten, die ihren 
Wohnsitz außerhalb von Baden-Württemberg haben, sowie Ausnahmen 
hiervon und Auflagen einschließlich weiterer Anordnungen hierzu gemäß 
§ 28 Absatz 1 IfSG vorzuschreiben; dabei können auch Bußgeldbeweh-
rungen für den Fall von Zuwiderhandlungen vorgesehen werden. 

 
 

§ 4 
Schließung von Einrichtungen 

(1)     Der Betrieb folgender Einrichtungen wird bis zum 3. Mai 2020 für den 
Publikumsverkehr untersagt: 

         1. Kultureinrichtungen jeglicher Art, insbesondere Museen, Theater, 
Schauspielhäuser, Freilichttheater, 

         2. Bildungseinrichtungen jeglicher Art, insbesondere Akademien, 
Fortbildungseinrichtungen, Volkshochschulen, Musikschulen und 
Jugendkunstschulen, 

         3. Kinos, 
         4. Schwimm- und Hallenbäder, Thermal- und Spaßbäder, Saunen, 
         5. alle öffentlichen und privaten Sportanlagen und Sportstätten, insbe-

sondere Fitnessstudios sowie Tanzschulen, und ähnliche Einrich-
tungen, 

         5a. Sportboothäfen, soweit nicht die Benutzung zur unaufschiebbaren 
Sicherung der Boote vor Verlust oder Beschädigung, zum Ein- und 
Auswassern, zur Aufrechterhaltung der beruflichen Bootsnutzung 
(z.B. Berufsfischerei) oder zur Ausübung beruflicher Tätigkeiten 
auf dem Gelände (z.B. Bootsarbeiten durch Gewerbetreibende) er-
forderlich ist, 

         6. Jugendhäuser, 
         7. (aufgehoben) 
         8. Vergnügungsstätten, insbesondere Spielhallen, Spielbanken, Wett-

vermittlungsstellen, 
         9. Prostitutionsstätten, Bordelle und ähnliche Einrichtungen; unter-

sagt ist auch jede sonstige Ausübung des Prostitutionsgewerbes im 
Sinne von § 2 Absatz 3 des Prostituiertenschutzgesetzes, 

         10. Gaststätten und ähnliche Einrichtungen wie Cafés, Eisdielen, Bars, 
Shisha-Bars, Clubs, Diskotheken und Kneipen, 

         11. Messen, Ausstellungen, Freizeit- und Tierparks und Anbieter von 
Freizeitaktivitäten (auch außerhalb geschlossener Räume), Spezi-
almärkte und ähnliche Einrichtungen, 

         12. alle weiteren Verkaufsstellen des Einzelhandels, die nicht zu den in 
Absatz 3 genannten Einrichtungen gehören, 

         13. öffentliche Spiel- und Bolzplätze, 
         14. Frisöre, Tattoo-/Piercing-Studios, Massagestudios, Kosmetikstu-

dios, Nagelstudios, Studios für kosmetische Fußpflege sowie Son-
nenstudios, 

         15. Beherbergungsbetriebe, Campingplätze und Wohnmobilstellplät-
ze; eine Beherbergung darf ausnahmsweise zu geschäftlichen, 
dienstlichen oder, in besonderen Härtefällen, zu privaten Zwecken 
erfolgen, und 

         16. Betrieb von Reisebussen im touristischen Verkehr.  
(2)     Das Sozialministerium wird gemäß § 32 Satz 2 IfSG ermächtigt, durch 

Rechtsverordnung, auch über den Zeitraum nach Absatz 1 hinaus, bis 
zum Außerkrafttreten dieser Verordnung den Betrieb 

         1. anderer als der in Absatz 1 genannten Einrichtungen zu untersagen 
oder ihn von der Einhaltung von Auflagen abhängig zu machen 
oder, 

         2. im Einvernehmen mit dem zuständigen Ministerium, den Betrieb 
von Einrichtungen nach Absatz 1 ausnahmsweise unter Auflagen zu 
gestatten.  

(3)     Von der Untersagung nach Absatz 1 sind ausgenommen: 
         1. der Einzelhandel für Lebensmittel und Getränke einschließlich Bä-

ckereien, Metzgereien, 
         2. Wochenmärkte und Hofläden einschließlich mobiler Verkaufsstellen 

für landwirtschaftliche Produkte, 
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         3. Abhol- und Lieferdienste einschließlich solche des Online-Handels, 
         4. der Außer-Haus-Verkauf von Gaststätten, Cafés und Eisdielen, 
         4a. Kantinen für Betriebsangehörige oder Angehörige öffentlicher Ein-

richtungen, wobei § 1a Absatz 5 Satz 4 entsprechende Anwen-
dung findet, 

         5. Ausgabestellen der Tafeln, 
         6. Apotheken, Drogerien, Sanitätshäuser, Hörgeräteakustiker, Optiker 

und Praxen für die medizinische Fußpflege, 
         6a. Einzelhändler für Gase, insbesondere für medizinische Gase, 
         7. Tankstellen, 
         7a. der Handel mit Kraftfahrzeugen und Fahrrädern, 
         8. Banken und Sparkassen sowie Servicestellen von Telekommunika-

tionsunternehmen, 
         9. Reinigungen und Waschsalons, 
         9a. Einrichtungen des Polizeivollzugsdienstes, die zu Übungs- und 

Ausbildungszwecken sowie zur Aufrechterhaltung des Dienstbe-
triebs erforderlich sind, 

         10. der Buchhandel, Zeitschriften- und Zeitungsverkauf, 
         11. Raiffeisenmärkte und Landhandel, 
         12. Verkaufsstätten für Bau-, Gartenbau- und Tierbedarf, 
         12a. sonstige Einzelhandelsgeschäfte mit einer Verkaufsfläche von 

nicht mehr als 800 Quadratmetern, 
         13. der Großhandel und 
         14. Bibliotheken, auch an Hochschulen, und Archive.  
         Wenn Mischsortimente angeboten werden, dürfen Sortimentsteile, 

deren Verkauf nicht nach Satz 1 gestattet ist, verkauft werden, wenn 
der erlaubte Sortimentsteil überwiegt; diese Stellen dürfen dann alle 
Sortimente vertreiben, die sie gewöhnlich auch verkaufen. Wenn bei 
einer Stelle der verbotene Teil des Sortiments überwiegt, darf der er-
laubte Teil allein weiter verkauft werden, wenn eine räumliche Abtren-
nung möglich ist. Die Sätze 2 und 3 finden nur Anwendung, wenn kei-
ne Ausnahme nach Satz 1 Nummer 12a vorliegt. Im Fall von Einkaufs -
zentren erfolgt eine gesonderte Betrachtung der jeweiligen Verkaufs-
stelle.  

(3a)   Poststellen und Paketdienste dürfen abweichend von Absätzen 1 bis 
3 ihren Betrieb aufrechterhalten. Wird die Poststelle oder der Paket-
dienst zusammen mit einer nach Absatz 1 untersagten Einrichtung be-
trieben, darf diese, mit Ausnahme von für den Brief- und Paketversand 
erforderlichen Nebenleistungen, nicht betrieben werden, wenn die 
mit dem Betrieb der Poststelle oder dem Paketdienst erwirtschafteten 
Umsätze einschließlich Nebenleistungen im Vergleich zu denen, die 
durch den Verkauf des Sortiments der untersagten Einrichtung erwirt-
schaftet werden, eine untergeordnete Rolle spielen; keinesfalls dürfen 
zusätzlich zu Poststellen oder Paketdiensten Einrichtungen gemäß 
Absatz 1 Nummern 9 und 14 betrieben werden.  

(4)     Dienstleister, Handwerker und Werkstätten können in vollem Umfang 
ihrer Tätigkeit nachgehen, soweit sie nicht in Absatz 1 genannt sind.  

(5)     Sofern eine Tätigkeit oder der Betrieb einer Einrichtung nach den Ab-
sätzen 3 bis 4 zulässig ist, haben die Betriebe und Einrichtungen mit 
Kundenverkehr darauf hinzuwirken, dass im Rahmen der örtlichen 
Gegebenheiten der Zutritt gesteuert und Warteschlangen vermieden 
werden. Insbesondere ist darauf hinzuwirken, dass ein Abstand von 
möglichst 2 Metern, mindestens 1,5 Metern zwischen Personen einge-
halten wird, sofern keine geeigneten Trennvorrichtungen vorhanden 
sind. Von den Vorgaben des Mindestabstands sind solche Tätigkeiten 
ausgenommen, bei denen eine engere körperliche Nähe nicht zu ver-
meiden ist, insbesondere solche im Zusammenhang mit der Erbrin-
gung von Heil- und Hilfsmitteln und Pflegehilfsmitteln, der Erbringung 
ärztlicher, zahnärztlicher, psychotherapeutischer, pflegerischer und 
sonstiger Tätigkeiten der Gesundheitsversorgung und Pflege im Sin-
ne des Fünften und des Elften Buchs Sozialgesetzbuchs sowie der Er-
bringung von Assistenzleistungen im Sinne des Neunten Buchs Sozi-
algesetzbuchs einschließlich der Ermöglichung von Blutspenden. 

 
 

§ 5 
Erstaufnahmeeinrichtungen 

(1)     Personen, die in einer Landeserstaufnahmeeinrichtung gemäß § 3 
des Flüchtlingsaufnahmegesetzes (FlüAG) aufgenommen werden, 
dürfen für einen Zeitraum von 14 Tagen nach Beginn ihrer Unterbrin-
gung gemäß § 6 Absatz 1 FlüAG den ihnen jeweils zugewiesenen 

Unterbringungs- und Versorgungsbereich nicht verlassen. Das zustän-
dige Regierungspräsidium kann den Betroffenen jederzeit neue 
Unterbringungs- und Versorgungsbereiche zuweisen und Ausnahmen 
von der Verpflichtung des Satz 1 anordnen.  

(2)     Das Innenministerium wird gemäß § 32 Satz 2 IfSG ermächtigt, durch 
Rechtsverordnung weitergehende Regelungen zur Separierung be-
stimmter Personengruppen innerhalb der Landeserstaufnahmeein-
richtungen zu erlassen. 

 
 

§ 6 
Maßnahmen zum Schutz besonders gefährdeter Personen 

(1)     Einrichtungen nach § 23 Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 und 3 bis 5 IfSG, 
teilstationäre Einrichtungen für Menschen mit Pflege- und Unterstüt-
zungsbedarf oder mit Behinderungen einschließlich Kurzzeitpflege 
sowie teilstationäre Einrichtungen der Wohnungslosenhilfe dürfen 
nicht mehr zu Besuchszwecken betreten werden. Über den Zugang 
zu 

         1. Fachkrankenhäusern für Psychiatrie mit Ausnahme der Fachkran-
kenhäuser für Gerontopsychiatrie, 

         2. psychosomatischen Fachkrankenhäusern sowie 
         3. kinder- und jugendpsychiatrischen Fachkrankenhäusern, 
         jeweils einschließlich der zugehörigen Tageskliniken, entscheidet die 

Leitung der jeweiligen Einrichtung.  
(2)     Stationäre Einrichtungen für Menschen mit Pflege- und Unterstüt-

zungsbedarf oder mit Behinderungen, stationäre Einrichtungen der 
Wohnungslosenhilfe, ambulant betreute Wohnprojekte der Woh-
nungslosenhilfe sowie von einem Anbieter verantwortete ambulant be-
treute Wohngemeinschaften nach dem Wohn-, Teilhabe- und Pflege-
gesetz dürfen nicht mehr zu Besuchszwecken betreten werden. Die 
Einrichtungen können den Zutritt zu Besuchszwecken erlauben, wenn 
geeignete Maßnahmen zum Schutz vor Infektionen getroffen werden 
können. Ausgenommen von dem Betretungsverbot nach Satz 1 sind 
Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen, wenn mit Blick auf 
die körperliche Konstitution der Bewohner nicht von einem erhöhten 
Infektionsrisiko ausgegangen werden muss. Die Einrichtungen ent-
scheiden, ob eine Ausnahme nach Satz 3 vorliegt, und weisen darauf 
in der Information nach Absatz 9 hin.  

(3)     Der Zutritt von externen Personen zu den in Absatz 1 und 2 genannten 
Einrichtungen aus sonstigen, insbesondere beruflichen oder familiä-
ren Gründen ist nur in Ausnahmefällen und mit Zustimmung der Lei-
tung der Einrichtung gestattet. Im Falle der Gewährung des Zutritts 
sind geeignete Vorkehrungen zum Infektionsschutz zu treffen.  

(4)     Den in § 7 genannten Personen ist der Zutritt zu den in Absatz 1 und 2 
genannten Einrichtungen untersagt. Wenn diese Personen eine Ein-
richtung zum Zweck der Behandlung oder Aufnahme betreten wollen, 
ist vorab das Einverständnis der Einrichtung einzuholen. Ausnahmen 
von Satz 2 dürfen nur in Notfällen gemacht werden. Soweit möglich, 
sind auch in diesen Fällen Maßnahmen zum Schutz vor Infektionen zu 
ergreifen.  

(5)     Zur Aufrechterhaltung der medizinischen Versorgung und des Pflege-
betriebs können in der Einrichtung tätige Personen, denen nach Ab-
satz 4 der Zutritt untersagt wäre, nach Abwägung die berufliche Tätig-
keit in der Einrichtung unter Beachtung von Schutzmaßnahmen fort-
setzen. Die Entscheidung über die Fortsetzung der Tätigkeit und die 
erforderlichen Schutzmaßnahmen trifft die Einrichtung.  

(6)     Ausnahmen von den Absätzen 1, 2 und 4 können durch die Einrichtun-
gen für nahestehende Personen im Einzelfall, beispielsweise im Rah-
men der Sterbebegleitung oder zur Begleitung eines erkrankten Kin-
des und unter Auflagen zugelassen werden. In Fällen nach Absatz 4 
sind zwingend geeignete Maßnahmen zum Schutz vor Infektionen zu 
ergreifen.  

(7)     Betreuungs- und Unterstützungsangebote im Vor- und Umfeld von 
Pflege werden, soweit sie als Gruppenangebote durchgeführt wer-
den, aufgrund einer erhöhten Ansteckungsgefahr, insbesondere für 
die besonders betroffenen vulnerablen Gruppen, einstweilen ein -
gestellt. Zu den nach Satz 1 eingestellten Angeboten zählen insbeson-
dere: 

         1. Angebote nach § 45c Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 des Elften Buchs 
Sozialgesetzbuch (SGB XI) in Verbindung mit § 6 Absatz 1 der 
Unterstützungsangebote-Verordnung (UstA-VO) wie 



         a) Betreuungsgruppen (für Personen mit überwiegend kognitiven Ein-
schränkungen, z.B. demenziell erkrankte pflegebedürftige Men-
schen) und 

         b) Angebote zur Unterstützung im Alltag wie Freizeitausfahrten für be-
hinderte und pflegebedürftige Menschen; 

         2. Initiativen des Ehrenamtes nach § 45c Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 
SGB XI in Verbindung mit § 7 UstA-VO, soweit sie als Gruppenver-
anstaltung angelegt sind, und 

         3. Angebote der Selbsthilfe nach § 45d SGB XI in Verbindung mit  
§ 8 UstA-VO.  

(8)     Das Sozialministerium wird gemäß § 32 Satz 2 IfSG ermächtigt, durch 
Rechtsverordnungen weitere Regelungen zum Schutz gefährdeter 
Personen vor einer Infektion mit SARS-Cov-2 zu treffen und die Rege-
lungen in diesem Paragraphen zu ändern.  

(9)     Über die Zutrittsverbote nach den Absätzen 1 bis 4, ist durch die Ein-
richtungen in einer vor Zutritt gut sichtbaren Weise, beispielsweise 
durch einen auffälligen Aushang an den Zugangstüren, zu informie-
ren. 

 
 

§ 6a 
Einschränkung zahnärztlicher Behandlungen 

(1)     Bei der zahnärztlichen Versorgung von Patientinnen und Patienten in 
den Fachgebieten 

         1. Oralchirurgie, 
         2. Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde und 
         3. Kieferorthopädie 
         dürfen nur akute Erkrankungen oder Schmerzzustände (Notfälle) be-

handelt werden. Andere als Notfallbehandlungen nach Satz 1 sind auf 
einen Zeitpunkt nach dem Außerkrafttreten dieser Verordnung zu ver-
schieben.  

(2)     Insbesondere zahnärztliche und kieferorthopädische Behandlungen 
im Sinne des Absatzes 1 Satz 1 von mit SARS-CoV-2 infizierten Patien-
tinnen und Patienten beziehungsweise von in Quarantäne befind-
lichen Personen sollen in Notfällen grundsätzlich in Krankenhäusern 
mit Zahnmedizinbezug (Universitäts-Zahnkliniken, Kliniken mit einer 
Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie-Abteilung oder Zahnkliniken) erbracht 
werden. Leistungen nach Absatz 1 Satz 1 können auch in Corona-
Schwerpunkt-Zahnarztpraxen anstelle von Einrichtungen nach Satz 1 
erbracht werden. Die Standorte der Einrichtungen nach den Sätzen 1 
und 2 werden über die Kassenzahnärztliche Vereinigung Baden-Würt-
temberg und die Landeszahnärztekammer Baden-Württemberg be-
kanntgegeben; die Bekanntgabe ist zu aktualisieren. 

 
 

§ 7 
Betretungsverbote 

In den in § 1 Absatz 1 und § 2 Absatz 1 genannten Einrichtungen gilt, soweit 
deren Betrieb nicht gänzlich eingestellt wird, ein generelles Betretungsver-
bot für Personen, die in Kontakt zu einer infizierten Person stehen oder stan-
den, wenn seit dem Kontakt mit einer infizierten Person noch nicht 14 Tage 
vergangen sind, oder die Symptome eines Atemwegsinfekts oder erhöhte 
Temperatur aufweisen. 
 
 

§ 8 
Weitere Maßnahmen nach dem Infektionsschutzgesetz 

(1)     Das Recht der zuständigen Behörden, weitergehende Maßnahmen 
zum Schutz vor Infektionen zu erlassen, bleibt von dieser Verordnung 
unberührt. Für den Erlass von Maßnahmen nach dem Infektions-
schutzgesetz ist das Sozialministerium zuständige oberste Polizeibe-
hörde. Das Sozialministerium übt die Fachaufsicht für Maßnahmen 
der nach § 1 Absatz 6 der Verordnung des Sozialministeriums über 
Zuständigkeiten nach dem Infektionsschutzgesetz zuständigen Orts-
polizeibehörden aus.  

(2)     Das Sozial- und das Innenministerium werden ermächtigt, durch 
Rechtsverordnung nähere Einzelheiten zur Verarbeitung personenbe-
zogener Daten zwischen Gesundheitsbehörden, Ortspolizeibehörden 
und dem Polizeivollzugsdienst zu regeln, soweit dies aus Gründen des 
Infektionsschutzes erforderlich ist 

         1. zum Schutz der Beamtinnen und Beamten des Polizeivollzugs -
dienstes sowie der Beschäftigten der Ortspolizeibehörden vor An-
steckung bei Einsätzen, 

         2. zur Anordnung, Durchführung, Überwachung und des Vollzugs von 
Maßnahmen nach dem Infektionsschutzgesetz, 

         3. zur Verfolgung von Straftaten und Ordnungswidrigkeiten nach dem 
Infektionsschutzgesetz und auf seiner Grundlage ergangener 
Rechtsverordnungen und 

         4. zur Prüfung der Haft- oder Unterbringungsfähigkeit sowie der Erfor-
derlichkeit einer isolierten Unterbringung in Gewahrsamseinrich-
tungen und Justizvollzugsanstalten. 

 
 

§ 9 
Ordnungswidrigkeiten 

Ordnungswidrig im Sinne des § 73 Absatz 1a Nummer 24 des Infektions-
schutzgesetzes handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 
1.       entgegen § 3 Absatz 1 Satz 1 sich im öffentlichen Raum aufhält, 
2.       entgegen § 3 Absatz 2 an einer Veranstaltung oder sonstigen An-

sammlung von jeweils mehr als fünf Personen teilnimmt, 
3.       entgegen § 3 Absatz 6 Auflagen zum Schutz vor Infektionen nicht ein-

hält, 
4.       (aufgehoben) 
5.       (aufgehoben) 
6.       entgegen § 4 Absatz 1 eine Einrichtung betreibt, 
7.       eine aufgrund von § 4 Absatz 2 in Verbindung mit einer Rechtsverord-

nung des Sozialministeriums untersagte Einrichtung betreibt oder ei-
ne Auflage für den Betrieb einer Einrichtung nicht einhält, 

8.       entgegen § 4 Absatz 3 Satz 2 oder 3 Sortimentsteile verkauft, 
9.      entgegen § 4 Absatz 3a Satz 2 eine Einrichtung betreibt, 
10.    entgegen § 4 Absatz 5 nicht darauf hinwirkt, dass zwischen Personen 

ein Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten wird, 
11.     entgegen § 6 Absätze 1, 2 und 4 eine der dort genannten Einrichtun-

gen betritt, 
12.    entgegen § 6 Absatz 7 Betreuungs- und Unterstützungsangebote im 

Vor- und Umfeld von Pflege anbietet, 
12a.   entgegen § 6a Absatz 1 eine zahnmedizinische Behandlung durch-

führt, 
13.    entgegen § 7 eine der genannten Einrichtungen betritt oder 
14.     entgegen § 5 Absatz 1 Satz 1 einen ihm zugewiesenen Unterbrin-

gungs- und Versorgungsbereich verlässt oder gegen eine Regelung 
zur Separierung bestimmter Personengruppen innerhalb der Landes-
erstaufnahme nach § 5 Absatz 2 verstößt. 

 
 

§ 10 
Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Verkündung in Kraft. Gleichzeitig 
tritt die Corona-Verordnung vom 16. März 2020 außer Kraft. 
 
 

§ 11 
Außerkrafttreten 

(1)     Diese Verordnung tritt am 15. Juni 2020 außer Kraft. Sofern in dieser 
Rechtsverordnung nichts anderes bestimmt ist, gelten die Maßnah-
men bis zum Außerkrafttreten der Verordnung.  

(2)     Das Sozialministerium wird gemäß § 32 Satz 2 IfSG ermächtigt, den 
Termin des Außerkrafttretens zu ändern. 

 
 
Stuttgart, den 17. März 2020 
 
 

Die Regierung des Landes Baden-Württemberg:  
Kretschmann 

                         Strobl                                                      Sitzmann 
                  Dr. Eisenmann                                                  Bauer 
                     Untersteller                                        Dr. Hoffmeister-Kraut 
                         Lucha                                                         Hauk 
                           Wolf                                                       Hermann 
                          Erler
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Amt für Waldwirtschaft informiert über  
Förderung zur Beseitigung von Dürre, Sturm 
und Borkenkäferschäden im Wald 
Land stellt Waldbesitzern in Zeiten der Extremwetterereignisse ein 
umfangreiches Paket an Fördermaßnahmen zur Verfügung  
Das Amt für Waldwirtschaft im Landratsamt Ortenaukreis informiert, 
dass die anhaltende Dürre der Jahre 2018 und 2019 in den Wäldern Ba-
den-Württembergs bereits zu einer dramatischen Waldschutzsituation 
geführt hat, die sich durch den Wintersturm „Sabine“ und den momen-
tan herrschenden Niederschlagsmangel weiter verschärft. Die Sturm-
holzaufarbeitung und das erforderliche Borkenkäfermanagement stel-
len eine große, auch finanzielle Belastung für die Waldbesitzer dar. Ziel 
muss es daher sein, die Schäden zu beseitigen, das Entstehen von Fol-
geschäden auf ein Mindestmaß zu reduzieren und die Wälder wieder 
rasch mit den geeigneten Baumarten neu zu bepflanzen.  
Neben der geförderten Privatwaldbetreuung, die das Amt für Waldwirt-
schaft Privatwaldbesitzern anbietet, sollen finanzielle Förderungen die 
Mehraufwendungen der Waldbesitzenden zur Räumung der Kalamitäts-
flächen abmildern – damit diese die für uns alle wichtigen Waldökosyste-
me sichern und wiederherstellen können.   
Das Land bietet folgende Förderungen an:  
1.) Die Aufarbeitungshilfe zur Beseitigung der Folgen von Extremwet-
terereignissen für Kalamitätsholz (Käfer, Sturm, Dürre) für das KJ 
2020 wird fördertechnisch rückwirkend zum 1. Januar 2020 für Maß-
nahmen pauschal vom Ministerium für Ländlichen Raum angestrebt. 
Die Aufarbeitungsleistungen können damit bei einer vorgesehenen För-
derung von 5,-€/Fm ab Jahresanfang durch private und kommunale 
Waldbesitzer und ihre Vereinigungen geltend gemacht werden. Alles 
aufgearbeitete Kalamitätsholz über 7 cm Durchmesser ist förderfähig 
(ohne Eiche und Esche). Weitere Waldschutzmaßnahmen der Holzaufar-
beitung sind darin enthalten und zu beachten.   
– Aufarbeitungshilfe (mind. 50 Fm bei Einzelantrag, 20 Fm bei FBG-Sam-

melantrag)   
2.) Das Hacken von Schadholz oder befallsgefährdetem Holz für das KJ 
2020 ist fördertechnisch rückwirkend zum 1. Januar 2020 für Maßnah-
men pauschal vom Ministerium für Ländlichen Raum angestrebt. 
Die Hackdienstleistungen können mit 80 Prozent der zuwendungsfähi-
gen Nettokosten gefördert werden. 
– nur für Holzsortimente/-massen an der Waldstraße größer 7 cm 

Durchmesser, welche nicht verkauft werden können; dünnere Sorti-
mente sind mit der Aufarbeitungshilfe s.o. abgegolten;  

– Hackdienstleistung (mind. 2-3 Maschinenstunden bei Einzelantrag je 
nach Holzmassenanteil über 7 cm Durchmesser)   

3.) Nasslagererstellung und Einlagerung 
4.) Transportkostenbeihilfe ins Nass-/Trockenlager 
5.) Waldschutzmaßnahmen angrenzend an Siedlungsrändern und 

öffentlichen Straßen 
6.) Borkenkäfermonitoring mit forstfachlichen Personen   
Eine Antragstellung wird frühestens ab Anfang Juni möglich sein, 
wenn die Förderrichtlinie und die Antragsformulare zur Aufarbeitungshil-
fe 2020 und zu weiteren Maßnahmen vorliegen. Das Amt für Waldwirt-
schaft informiert rechtzeitig!  

Die Waldbesitzer sind dabei verpflichtet, zu fördernde Kalamitätsholzmen-
gen und den Waldbestand dem örtlichen zuständigen Revierleiter vor der 
Aufarbeitung anzuzeigen, damit nachher auch eine erforderliche Beschei-
nigung über die betroffenen Holzmengen vom ihm erfolgen kann. Eine 
Bestätigung von Kalamitätsholzmengen, unter anderem für eine steuer-
liche Voranmeldung und eine der Aufarbeitung folgende Nachweisung 
für die Finanzbehörden, kann vom örtlich zuständigen Revierleiter nur 
erfolgen, wenn er in die Kalamitätsschadensschätzung und nachfolgen-
de Holzmassenerfassung vom Waldbesitzenden eingebunden wird.  
Antragsformulare sind digital verfügbar unter der Internetsuche:  
„Infodienst Förderung NWW“ oder sind über die Internetseite des Land-
ratsamtes Ortenaukreis: Themen Wald/ Förderung/ zu finden.  
Alle Fördermaßnahmen des Integrierten Waldschutzes und zur Beseiti-
gung von Naturkatastrophen im Wald aus 2019 sind jetzt beantragt und 
werden bis Ende Juni an die Zuwendungsempfänger ausbezahlt. Auf-
grund der Verwaltungsreform im Forstsektor können zum Teil auch An-
träge des Kalenderjahres 2019 erst jetzt durch das Regierungspräsi-
dium ausbezahlt werden!  
Hilfe und Beratung zur Förderfähigkeit und der Zuwendungshöhe vor-
gesehener Maßnahmen und Projekte erhalten Waldbesitzer von den 
örtlich zuständigen Forstrevierleitern und vom Amt für Waldwirtschaft:  
Amt für Waldwirtschaft Offenburg, Prinz-Eugen-Str. 2, 77654 Offen-
burg, Forstbezirk Offenburg und Oberkirch, Tel.: 0781 805-7258 oder-
7166, Ansprechpartner: Dietmar Trägner, E-Mail: Dietmar.Traegner 
 @ortenaukreis.de, Martin. Siffling @ortenaukreis.de.  
Forstbezirk Lahr: Tel.:0162 2535 746, Ansprechpartner: Siegfried 
Schölch, E-Mail: Siegfried.Schoelch@ortenaukreis.de.  
Forstbezirk Wolfach, Hauptstr. 40, 77709 Wolfach, Tel.: 07834  
988 3407, Ansprechpartner: Manfred Henkes, E-Mail: manfred. 
henkes@ortenaukreis.de.

Ernährungszentrum gibt Tipps  
für »kreative Resteküche« 
Gerade in der aktuellen Situation gilt es, Kontakte weitgehend zu vermei-
den und Erledigungen wie Einkäufe auf ein Minimum zu reduzieren. Ei-
nen Beitrag dazu können Verbraucher auch leisten, indem sie die vielen 
in deutschen Haushalten übriggebliebenen Lebensmittel und Speisen, 
die ansonsten im Müll landen, sinnvoll verwerten. „Rund 50 Prozent der 
Lebensmittelabfälle sind mit etwas Kreativität und Planung vermeidbar“, 
erklärt Ilse Hille vom Ernährungszentrum Ortenau. „Dies schont nicht 
nur Umwelt und Geldbeutel, sondern sorgt auch für etwas Abwechslung 
auf dem sonst oft festgefahrenen Speiseplan“, erklärt die Fachfrau wei-
ter. So seien viele Lebensmittel als Auflauf mit Eiermilch begossen und 
mit Käse überbacken schmackhafte Restegerichte. Aus gekochtem Ge-
müse lassen sich allerlei Salate, Gemüseküchlein und Quiche oder aus 
trockenem Brot Croutons für Suppen, Salate oder als Knabberei zube-
reiten. Speisen und Lebensmittel seien meist länger haltbar, als viele 
denken. „Hier ist die Riechprobe ein verlässlicher Anhaltspunkt, ob die 
Ware noch genießbar ist“, so Hille. Wer Reste vermeiden möchte, sollte 
am besten schon überlegt und geplant einkaufen, etwa anhand eines 
Familien-Speiseplans. Dabei kann die ganze Familie mitplanen, so wird 
gezielter eingekauft und weniger gemeckert, da jeder für das Essen mit-
verantwortlich ist. Tipps, Rezepte und Infos zur Haltbarkeit von Lebens-
mittel finden Sie auf der Internetseite www.ez-ortenau.de oder auf der 
„Beste-Reste-App“ des Bundesministeriums für Ernährung und Land-
wirtschaft. Übrigens: Anregungen für Gerichte aus regionalen Produk-
ten, eine kreative Resteküche oder einfache und zugleich gesunde Re-
zepte gibt das Ernährungszentrum auch in Videoclips auf der Facebook-
seite des Ortenaukreises und auf Youtube. 
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Allgemeine  
Bekanntmachungen

Sprechstunden Sozialverband VdK  
Regionalgeschäftsstelle Offenburg 

Der Sozialverband VdK informiert.  
Beratung im Sozialrecht: 
Die Sprechtage der VdK Sozialrechtsschutz gGmbH in 
Offenburg finden in der VdK-Servicestelle am Kronen-

platz 1 im Gesundheits- und Servicezentrum (barrierefrei) statt.   
Sprechzeiten-Termine Mai 2020: 
Dienstags, 5./ 12./ 19. und 26.05.2020 sowie donnerstags, 14. und 28.05.2020.   
Die Beratung und rechtliche Vertretung umfasst die Rechtsgebiete aller 
gesetzlichen Sozialversicherungen (Kranken-, Unfall-, Renten-, Arbeits-
losen- und Pflegeversicherung). Ebenso werden Mitglieder sowohl im 
Schwerbehinderten- und sozialen Entschädigungsrecht als auch in der 
Grundsicherung für Arbeitssuchende und im Alter vertreten.   
Eine Terminvereinbarung unter Tel. 07 81/92 36 68-0 ist erforderlich.

Badischer Landwirtschaftlicher Hauptverband e.V. (BLHV):  
BLHV-Sprechstunden   
Bezirksgeschäftsstelle 77855 Achern, Illenauer Allee 55, 
Tel. 07841/2075-0, Fax 07841/2075-55  

Vorläufig finden keine Sprechstunden statt.  
Wir bitten um Beachtung und Verständnis.

Ökotipp des BUND-Umweltzentrums Ortenau: 

Naturerlebnis für Daheimgebliebene Nr. 6: 
Kräuter vor der Haustür  

Trotz der momentanen, Corona-bedingten Ein-
schränkungen im Alltag gibt es in der Natur gerade 
im Frühling viel zu entdecken. Viele Pflanzen wach-
sen in unserer unmittelbaren Nähe, sind uns eigent-

lich gut bekannt und haben dennoch einen genaueren Blick verdient. 
Der Löwenzahn beispielsweise wird von Liebhabern eines gepflegten 
Rasens nicht gerne gesehen. Dabei sind seine gezackten Blätter in ganz 
jungem, zartem Zustand eine leckere Beigabe zum Salat oder Bestand-
teil von Pesto, und aus den gelben Blüten lässt sich ein leckeres Gelee 
zubereiten. Allerdings sollte man Kräuter zum Verzehr nur da pflücken, 
wo weder besonders viele Autos vorbeifahren noch viele Hunde ihre 
Markierungen hinterlassen. Die Verwandlung von der gelben Blüte in ei-
ne weiße „Pusteblume“ ist spannend, das Abpusten für Kinder immer 
wieder ein Vergnügen. Die hohlen Blütenstängel kann man anschlie-
ßend an den Enden einschneiden und in Wasser legen, sie rollen sich 
ein und formen lustige Gebilde. Jedem bekannt sind auch die Gänse-
blümchen. Ihre Blätter bilden am Boden eine Rosette, die meist beim 
Rasenmähen verschont bleibt. Darum kann die Pflanze danach schnell 
wieder neue Blüten hervorbringen. Auch Gänseblümchen sind essbar, 
die Blätter schmecken relativ neutral, die Blüten leicht nussig, vor allem 
wenn sie ganz frisch im nur halb geöffneten Zustand geerntet werden. 
Weitere bekannte Kräuter am Wegesrand sind z. B. Spitzwegerich und 
Brennnessel. Spitzwegerich wird häufig als Tee bei Atemwegsbeschwer-
den eingesetzt. Die frischen Blätter helfen, etwas zerrieben, auch gegen 
Juckreiz z.B. bei Insektenstichen. Brennnesseln schmecken gehackt im 
Salat und eignen sich ebenfalls zur Teezubereitung. Wer Freude daran 
findet, Wildkräuter für den Speiseteller zu sammeln, der kann sich mit 
Hilfe von geeigneten Büchern oder Internetseiten über die vielfältigen 
Möglichkeiten informieren.

Verbraucherzentrale Baden-Württemberg: 

Energiespar-Tipps für das Home-Office – Teil 1 
Die Energieberatung der Verbrau-
cherzentrale Baden-Württemberg 

gibt Tipps um im Home-Office Strom zu sparen. In einer dreiteiligen Se-
rie wer den Tipps zu verschiedenen Bereichen im Haushalt gegeben, die 
während des Arbeitens von zuhause stärker beansprucht werden.  
Computer: Beim Computer beeinflussen die Bauart und die Leistungs-
fähigkeit den Stromverbrauch erheblich. So verbraucht ein Standard-
Laptop für typische Büro anwendungen während eines achtstündigen 
Arbeitstages im Dauerbetrieb etwa eine Fünftel Kilowattstunde. Bei ei-
nem etwa gleichstarken Desktop-PC (be zeichnet meist ein stehendes 
Computergehäuse mit einem separat ste henden Bildschirm) darf mit 
dem dreifachen Verbrauch gerechnet werden. In sechs Wochen Home-
Office macht das 2 Euro Stromkosten beim Laptop und 6 Euro beim 
Desktop-PC. Hoch gerüstete Gamer-PCs sollten nicht über einen länge-
ren Zeit  raum im Home-Office verwendet werden. Deren wesentlich hö-
here Leis tungs fähigkeit führt auch bei Textverarbeitung, Tabellenkalku-
lation und Surfen im Internet zu höherem Verbrauch. Im Vergleich zu ei-
nem niedriger aus gestatteten Desktop-PC ist der Stromverbrauch bei 
hoch gerüsteten Gamer-PCs  70 Prozent höher. In Arbeitspausen sollte 
jeder PC in den Energiesparmodus versetzt werden, dann verringert 
sich der Verbrauch bereits deutlich. In den Energieoptionen lassen sich 
genaue Energiespar-Einstellungen vornehmen. Nachts und bei längeren 
Arbeitspausen sollte der PC ausgeschaltet werden.  
Router: Zu richtigen Großverbrauchern von Strom sind Router gewor-
den. Sie verbinden den PC in der Regel über eine WLAN-Verbindung mit 
dem Internet. Auch deren Verbrauch lässt sich verringern. Bei vielen Mo-
dellen lassen sich die Daten übertragungsfunktionen zeitlich begrenzen 
und bspw. nachts abschalten. Wer nachts außerdem WLAN-Empfänger 
(PC, Handy, Smart TV) komplett ausschaltet, verringert damit auch den 
Stromverbrauch des Routers. Gleiches gilt für WLAN-Repeater. WLAN-
Repeater erweitern die Reichweite des Funk netzes und kommen des-
halb oft in großen Wohnungen oder Häusern zum Einsatz.  
Mehrfachsteckdosen: Einige ausgeschaltete elektrische Geräte, die in 
der Steck dose stecken, verbrauchen Strom. Es ist deshalb empfehlens-
wert ab schaltbare Mehrfachsteckdosen zu verwenden und sie auszu-
schalten, wenn die angeschlossenen Geräte nicht mehr verwendet wer-
den. So genannte Master-Slave-Steckdosen schalten selbsttätig weitere 
Geräte, z.B. PC-Pe ri pherie vom Netz. Master-Slave-Steckdosen haben 
aber einen Eigenverbrauch. Dieser liegt bei 1 bis 2 Watt.  
Beim Kauf dieser Elektrogeräte sollte auf das Umweltzeichen „Blauer 
Engel“ geachtet werden. Individuale Stromspartipps gibt die Energiebe-
ratung der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg. Mehr Informatio-
nen gibt es auf verbraucherzentrale-energieberatung.de oder kostenfrei 
unter 0800 – 809 802 400.

Polizeipräsidium Offenburg: 

Tipp der Polizei: So selbstverständlich  
wie die Schutzmaske – der Radhelm! 
Machen Sie keine Experimente: Tragen Sie einen Radhelm.  
Bei der Rad-Fahrt zur Arbeit und zum Einkauf – einfach bei jeder Rad-
Fahrt! Schützen Sie sich!  
Infos: www.gib-acht-im-verkehr.de.

Um

Die Sprechstunden der IBB-Stellen  
(Informations-, Beratungs- und Beschwerdestelle) finden bis auf 
Weiteres nur telefonisch statt   
Achern, Telefon: 07841 6048 4499, Hausach, Telefon: 07834 988 3399, 
Kehl, Telefon: 07851 9487 5599, Lahr Telefon: 07821 95449 2299, Offen-
burg Telefon: 0781 805 6699  
Die Beratenden sind Psychiatrie-Erfahrene, Angehörige von psychisch 
erkrankten Menschen und Personen mit professionellem Hintergrund. 
Sie unterstützen psychisch erkrankte Menschen und/oder deren Ange-
hörige bei der Wahrnehmung ihrer Rechte und Interessen. Die Mitarbei-
ter der Beratungsstelle unterliegen der Schweigepflicht und beraten un-
abhängig und kostenlos. Interessierte sind herzlich eingeladen, unver-
bindlich und ohne Anmeldung vorbeizukommen. 



Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau: 

Schutz vor Corona-Infektionen 
Präventionskurse können ab sofort digital fort- und durchgeführt 
werden  
Trotz Corona-Pandemie zu Rückenschule und Ernährungscoaching: Die 
an der Zentralen Prüfstelle Prävention beteiligten gesetzlichen Kranken-
kassen ermöglichen es Anbietern von Präventionskursen ab sofort, ihre 
Angebote auch digital durchzuführen, zum Beispiel im Live-Stream. Be-
reits begonnene oder im Zeitraum der Kontaktbegrenzungen geplante 
Kurse können online fortgeführt werden. Die Möglichkeit besteht bis 
zum 30. September 2020. Sonderregelungen mit Blick auf Corona gibt 
es unter anderem auch zur Präsenzpflicht von Kursleitern beim Erwerb 
von Zusatzqualifikationen und bei den Zuschüssen, die Versicherte zu 
den Kursgebühren erhalten.  
„Prävention zum Beispiel gegen Rückenleiden oder Stress- und Sucht-
folgen ist auch in Corona-Zeiten sehr wichtig. Mit der Möglichkeit, in der 
Krisensituation vorläufig auf digitale Angebote umzustellen, wollen die 
Krankenkassen möglichst viele Präventionsangebote für ihre Versicher-
ten aufrechterhalten. Damit und mit vielen weiteren Sonderregelungen 
möchten die Krankenkassen aber auch ganz gezielt die Kursanbieter 
und Kursleiter unterstützen und zum Infektionsschutz beitragen“, erklär-
te Melanie Dold, geschäftsführende Leiterin der Zentralen Prüfstelle 
Prävention beim Verband der Ersatzkassen e. V. (vdek).  
Weitere Sonderregelungen:  
Anbieter können Nachholtermine anbieten  
Neben der Möglichkeit begonnene oder im Zeitraum der Kontaktbe-
grenzungen geplante Präsenzkurse online durchzuführen, können die 
Anbieter ihre Kurse auch vorübergehend aussetzten. Die verbleibenden 
Kurseinheiten müssen sie bis 31. Dezember 2020 nachholen. Bislang 
mussten von der Prüfstelle zertifizierte Präventionskurse stets wöchent-
lich und - sofern es sich nicht um einen Onlinekurs nach den Kriterien 
des Leitfadens Prävention handelt - vor Ort abgehalten werden.  
Zusatzqualifikationen können digital erworben werden  
Die Krankenkassen beschlossen zudem, dass Kursleiter Zusatzqualifi-
kationen ab sofort digital erwerben können. So sollen die Personenkon-
takte der Kursleiter reduziert werden. Einweisungen in Kurse sind eben-
falls auf elektronischem Weg möglich. Die bisher vorgeschriebene Prä-
senzpflicht entfällt hier bis 30. September 2020.  
Kassen bezuschussen auch wegen Corona abgebrochene Angebote  
Bei Zuschüssen, die Versicherte zu den Kursgebühren von ihren Kran-
kenkassen erhalten, gelten vorübergehend folgenden Regelungen: 
Wird ein Kurs aufgrund der Corona-Pandemie vorzeitig beendet und 
kann er auch nicht fortgeführt werden, bekommen Versicherte von ihrer 
Krankenkasse mindestens eine Erstattung auf der Basis der durchge-
führten Termine/Kurseinheiten. Eine regelmäßige Teilnahme wird dabei 
nicht geprüft. Zur Klärung im Einzelfall sollte sich der Versicherte an sei-
ne jeweilige Krankenkasse wenden.  
Mehr Informationen zum Thema Präventionskurse in Corona- 
Zeiten gibt es auf der Website der Prüfstelle www.zentrale-pruefstelle-
praevention.de und beim GKV-Spitzenverband unter www.gkv-spitzen-
verband.de  
Rund 100.000 Präventionskurse zur Auswahl  
Die Zentrale Prüfstelle Prävention wurde 2014 gegründet. Sie ist eine 
Gemeinschaftseinrichtung nahezu aller gesetzlichen Krankenkassen, ih-
re Aufgabe ist es, Präventionskurse gemäß dem Leitfaden Prävention 
des GKV-Spitzenverbandes zu prüfen. Erfolgreich geprüfte Kursangebo-
te werden mit dem Qualitätssiegel „Deutscher Standard Prävention“ zer-
tifiziert. Die an der Prüfstelle beteiligten Krankenkassen übernehmen 
die Teilnahmegebühren oder bezuschussen diese für bis zu zwei Kurse 
pro Jahr und Versichertem. Für die Kurssuche haben die Kassen auf ih-
ren Internetseiten eigene Suchmaschinen eingerichtet. Derzeit stehen 
den Versicherten dort mehr als 100.000 Präventionskurse einschließlich 
digitaler Angebote nach dem Leitfaden Prävention zu Auswahl.
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Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau: 

Feldhäcksler jetzt nachrüsten 
Die Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft (LBG) unterstützt ihre 
Versicherten mit 500 Euro, wenn sie ihren Feldhäcksler unter bestimmten 
Voraussetzungen sicherheitstechnisch nachrüsten. 
Im Jahr 2019 wurden der LBG 43 Unfälle an Feldhäckslern gemeldet, da-
von fünf mit Amputationen. Der Unfallhergang ist meist gleich: Verstopft 
der Gutflusskanal - oft durch ungünstige Erntebedingungen - muss diese 
per Hand beseitigt werden. Laufen dabei die Häckselwerkzeuge/Wurfbe-
schleuniger nach oder werden diese gar laufen gelassen, kommt es zu 
schwersten Verletzungen, wenn Finger und Hände in die Häckselorgane 
geraten. Für ältere Feldhäcksler werden von den Herstellern Claas und 
Krone Nachrüstlösungen für eine höhere Sicherheit angeboten. 
Versicherten der LBG, die ihren Feldhäcksler von den genannten Herstel-
lern nachrüsten lassen, zahlt die LBG 500 Euro Unterstützung. 
Der Antrag kann formlos gestellt werden, bevorzugt per E-Mail an 
402_zid_pf@svlfg.de oder alternativ per Fax an 0561 785-219068 sowie 
per Post an SVLFG, Weißensteinstraße 70-72, 34131 Kassel. Neben einer 
Kopie der Werkstattrechnung benötigt die LBG Adresse, Aktenzeichen 
und Bankverbindung. 
Darüber hinaus beraten die regional zuständigen Aufsichtspersonen der 
LBG. Diese sind im Internet zu finden unter: www.svlfg.de/ansprechpart-
ner-praevention 
Die LBG weist außerdem auf Folgendes hin: 
• Alle Beteiligten der Häckselkette sind über die möglichen Gefahren am 

Feldhäcksler zu informieren. 
• Die Häckselorgane (Messertrommel und Wurfbeschleuniger) sowie 

der Motor sind vor der Störungsbeseitigung abzustellen. 
• Bevor die Störung beseitigt wird, ist der Stillstand aller Aggregate abzu-

warten (Häckseltrommel und Wurfbeschleuniger laufen bis zu zwei  
Minuten nach). 

• Es ist nach der Betriebsanleitung vorzugehen. 
• Bei Arbeiten an scharfen Kanten sind Lederhandschuhe zu tragen. 
• Schutzvorrichtungen und Abdeckungen sind nach der Entstörung wie-

der anzubringen. 
• Nach Herstellerangaben ist der Vorgang des »Freiblasens« nicht not-

wendig. 
• Neue Häcksler sollten nur mit automatischer Abbremsung oder ver-

gleichbaren Sicherheitseinrichtungen gekauft werden, Bestandsma-
schinen ohne automatische Abbremsung sollten entsprechend nach-
gerüstet werden.

Kartierungen von Tieren und Pflanzen 
In unserer Gemeinde werden 2020 Kartierungen von Tieren (Insekten, 
Vögel, Fledermäuse) und Pflanzen auf wenigen Stichprobenflächen 
durchgeführt. Der Bearbeitungszeitraum, der ausschließlich im Außen-
bereich stattfindenden Kartierungen, erstreckt sich von April bis Ende 
November 2020. 
Eine Zuordnung von Ergebnissen zu Grundstückseigentümern oder Be-
wirtschaftern findet bei der Erfassung und Auswertung der Kartierun-
gen nicht statt. Es werden auch keine dauerhaften Markierungen auf der 
Fläche vorgenommen. Die Untersuchungen erfolgen im Auftrag der 
LUBW Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg. 
Im Rahmen dieser Erhebungen ist es den Kartierern als Beauftragten 
der LUBW grundsätzlich erlaubt, Grundstücke ohne vorherige Anmel-
dung zu betreten (§ 52 NatSchG). 
Die Kartierenden sind in der Regel alleine im Gelände unterwegs, der 
gebotene Mindestabstand wird eingehalten, so dass bei der Kartierung 
die derzeit geltenden Vorgaben zur Kontaktbeschränkung zur Eindäm-
mung der Ausbreitung des Corona-Virus eingehalten werden.

»Ein starkes 

Stück Heimat«
und das »Gemeinsame Amtsblatt« 
für Zell a.H., Biberach, Nordrach und Oberharmersbach

Heimatzeitung 
seit 1897


